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Satzung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesverband 
(Letzte Änderung BDK Rostock, 24./25.11.2001) 

 

 

§ 1  NAME UND SITZ 

(1) Der Name der politischen Vereinigung ist BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Kurzbezeichnung lautet 
GRÜNE. 

(2) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind eine Partei im Sinne des Grundgesetzes, ihr Arbeitsgebiet sind die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Bei zwischen- und überstaatlichen Organisationen 
und diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik, an denen eine ausreichende Anzahl von Mit-
gliedern der Partei lebt und arbeitet, können Ortsverbände eingerichtet werden. Diese gehören zur 
regionalen Parteigliederung am Sitzung der Bundesregierung. 

(3) Sitz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Berlin. Bundesgeschäftsstellen befinden sich in Bonn und 
Berlin. 

(4) Landesverbände führen den Namen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Zusatz des jeweiligen 
Ländernamens. Sie sind berechtigt, weitere Zusätze und Kurzbezeichnungen zu führen. 

 

§ 2  GRUNDKONSENS UND PROGRAMME 

(1) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legt seine grundsätzlichen Ziele, Werte und politischen Leitsätze in ei-
nem Grundkonsens nieder. Änderungen des Grundkonsenses bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen Stimmen auf einer Bundesversammlung. 

(2) Programme und Wahlplattformen sind Ausdruck des gemeinsamen politischen Willens. Sie bewegen 
sich im Rahmen des Grundkonsenses und werden mit einfacher Mehrheit von der Bundesversamm-
lung verabschiedet.  

(3) Im Anhang zu Programmen können zusätzliche oder weiterführende Auffassungen der Mitglied-
schaft und der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, wenn eine relevante Minderheit dies bean-
tragt. Auch der Anhang muss sich im Rahmen der im Grundkonsens niedergelegten Grundsätze be-
wegen. Er dient neben der Information der Anregung der Diskussion innerhalb von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 

§ 3  MITGLIEDSCHAFT 

(1) Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kann jede und jeder werden, der/die die Grundsätze 
(Grundkonsens und Satzung) von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Programme anerkennt und kei-
ner anderen Partei angehört. 

(2)  Abweichend von (1) können die Landesverbände auch Doppelmitgliedschaft mit dem Neuen Forum 
in ihren Landessatzungen zulassen. 

 

§ 4  AUFNAHME VON MITGLIEDERN 

(1) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsortes zuständigen Gebietsverbands der jeweils untersten Ebene. Gegen die Zurückweisung ei-
nes Aufnahmeantrages kann der/die BewerberIn bei der zuständigen Mitglieder- bzw. Delegierten-
versammlung Einspruch einlegen, die mit einfacher Mehrheit entscheidet. 

(2) Die Zurückweisung durch den Vorstand ist dem/der BewerberIn gegenüber schriftlich zu begrün-
den. 

(3)  Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zustimmung des zuständigen Gremiums gegenüber Kandi-
dat/inn/en. 

(4)  Abweichend zu § 4(1) erhalten der Bundesverband und die Landesverbände auch das Recht, För-
dermitglieder aufzunehmen. Über die Aufnahme dieser Fördermitglieder entscheidet der Bundesvor-
stand bzw. der zuständige Landesvorstand. Ihnen stehen jedoch die Rechte nach § 6 (1) 1., 3. und 
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5. solange nicht zu, bis sie eine reguläre Mitgliedschaft bei dem für sie zuständigen Kreisverband 
eingegangen sind. 

 

§ 5  BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt ist gegenüber dem zuständigen Gebietsverband zu erklären. 

 

§ 6  RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

(1)  Jedes Mitglied hat das Recht 
 1.  An der politischen Willensbildung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der üblichen Weise, z.B. 

Aussprachen, Anträge, Abstimmungen und Wahlen, mitzuwirken. 
 2.  An Bundesversammlungen als Gast teilzunehmen. 
 3.  Im Rahmen der Gesetze und der Satzungen an der Aufstellung von KandidatInnen mitzuwirken, 

sobald es das wahlfähige Alter erreicht hat. 
 4.  Sich selbst bei diesen Anlässen um eine Kandidatur zu bewerben. 
 5. Innerhalb von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das aktive und passive Wahlrecht auszuüben. 
 6.  An allen Sitzungen von Arbeitsgruppen, Ausschüssen und Parteiorganen teilzunehmen. 
 7.  Sich mit anderen Mitgliedern in Fachgruppen eigenständig zu organisieren. 

(2)  Jedes Mitglied hat die Pflicht 
 1.  Den Grundkonsens von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die in den Programmen festgelegten 

Ziele zu vertreten. 
 2.  Die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane anzuerkennen. 
 3.  Seinen Beitrag pünktlich zu entrichten. 

(3)  MandatsträgerInnen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Europaparlament und im Deutschen Bun-
destag sowie InhaberInnen von Regierungsämtern auf Bundesebene leisten neben ihren satzungs-
gemäßen Mitgliedsbeiträgen (§ 6 [2], Pkt. 3) Sonderbeiträge an den Bundesverband. Die Höhe der 
Sonderbeiträge wird von der Bundesversammlung bestimmt. 

 

§ 7  FREIE MITARBEIT 

(1)  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ermöglicht die Form der Freien Mitarbeit. Sie steht jeder und jedem 
offen, auch Mitgliedern anderer Parteien. 

(2)  Freie Mitarbeit beginnt bzw. endet mit der schriftlichen Erklärung gegenüber der jeweiligen Ge-
schäftsstelle. 

(3)  Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Recht, sich an der politischen Arbeit und Diskussi-
on in der Partei zu beteiligen, sowie das Recht auf umfassende Information. 

(4)  Freie Mitarbeit endet  
 - durch Erklärung gegenüber der jeweiligen Geschäftsstelle  
 - durch Erlöschen bei fehlender Mitarbeit länger als 12 Monate  
 - bei Verweigerung der Mitarbeit durch die zuständige Gliederung  
 - bei Verstoß gegen die Prinzipien des Grundkonsenses und der Satzung. 

(5)  Freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können keine Parteifunktion ausüben, wohl aber Mandate 
auf Wahllisten übernehmen. Sie können nicht stimmberechtigt in die Entscheidungsgremien von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN delegiert werden. 

(6)  Näheres regeln die Landessatzungen. 
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GLIEDERUNG UND ORGANE 
 
§ 8  GLIEDERUNG 

(1)  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gliedert sich in Ortsverbände bzw. Basisgruppen, Kreis- bzw. Bezirks- 
und Landesverbände. Mehrere Kreisverbände können sich zu einem Bezirksverband zusammen-
schließen. 

(2)  Der räumliche Geltungsbereich der Untergliederungen sollte sich mit der entsprechenden politischen 
Gliederung in Gemeinden, Landkreisen, Regierungsbezirken und Ländern decken. In Groß- bzw. 
Samtgemeinden können sich die Ortsverbände an den gewachsenen Ortszusammenhängen orien-
tieren. Ortsverbände sollten mindestens 7 Mitglieder umfassen. 

 

§ 9  STRUKTUR 

(1)  Um eine dezentrale Parteigliederung und Basisdemokratie zu entwickeln, regelt die Satzung eine 
größtmögliche Autonomie der Orts-, Kreis- und Landesverbände. Entscheidende Organe sind die 
jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlungen. 

(2)  Die Kreis- und Landesverbände haben Programm-, Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie. 
Programm und Satzung dürfen dem Grundkonsens der Bundesorganisation nicht widersprechen. 

(3)  Die ehemaligen Mitglieder von BÜNDNIS 90 haben das Recht, eine innerorganisatorische Vereini-
gung "Bürgerbewegung" zu bilden. Sie ist offen für alle Mitglieder. 

 

§ 10  ORGANE (BUNDESORGANE) 

(1)  Organe im Sinne des Parteiengesetzes sind: 
 - die Bundesversammlung 
 - der Länderrat/Ostländerrat 

- der Bundesvorstand 
- der Parteirat 

 - der Bundesfinanzrat 
 - der Frauenrat 

(2)  Die Organe der Landesverbände und ihrer Untergliederungen werden durch die Satzungen der 
Landesverbände festgelegt. 

(3)  Die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik ist ein politisches Ziel von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Die Quotierung von Ämtern und Mandaten ist eines der Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen. Dies und weitere Maßnahmen regelt das Frauenstatut. 

(4)  Alle Bundesorgane, -kommissionen und Bundesarbeitsgemeinschaften sind zu mindestens 50% mit 
Frauen zu besetzen. Ausgenommen von dieser Regelung ist die BAG Schwulenpolitik. 

(5) Wahllisten sind grundsätzlich alternierend mit Frauen und Männern zu besetzen, wobei den Frauen 
die ungeraden Plätze zur Verfügung stehen (Mindestparität). Frauen können auch auf den geraden 
Plätzen kandidieren. Reine Frauenlisten sind möglich. 

 Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt werden, entscheidet 
die Wahlversammlung über das weitere Verfahren. Die Frauen der Wahlversammlung haben dies-
bezüglich ein Vetorecht entsprechend § 4 des Frauenstatuts. 

(6) Alle Bundesgremien müssen gesamtdeutsch besetzt sein. Das heißt Ostdeutsche müssen wenigstens 
entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in allen Gremien auf Bundesebene vertreten 
sein. 

(7) Versammlungsorte müssen behindertengerecht sein. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 
 

§ 11  DIE BUNDESVERSAMMLUNG 

(1)  Die Bundesversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die Delegierten werden 
auf der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung des Kreisverbandes gewählt. Die Kreisverbände 
werden aufgefordert, bei den Delegierten die Parität (mindestens 50% Frauen) zu wahren. Zur Er-
mittlung der Delegiertenzahl pro Kreisverband gilt folgendes Verfahren: Die Zahl der Mitglieder des 
Kreisverbandes wird mit 750 multipliziert. Das Ergebnis wird durch die Zahl der Mitglieder des Bun-
desverbandes dividiert, wobei das Ergebnis zu einer vollen Zahl gerundet wird. Diese Zahl ist die je-
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weilige Delegiertenzahl, die aber in jedem Fall mindestens 1 betragen muss (Grundmandat). Maß-
geblich sind die für den letzten Jahresrechenschaftsbericht geprüften Mitgliederzahlen. 

(2)  Der Bundesvorstand beruft die Bundesversammlung in der Regel 6 Wochen vorher durch schriftliche 
Ladung der gewählten Delegierten unter Beifügung der vorläufigen Tagesordnung ein. Bei besonde-
rer Dringlichkeit kann die Frist verkürzt werden. 

(3) Die Bundesversammlung ist oberstes Organ von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zu ihren Aufgaben 
gehören: 

 1. Die Beschlussfassung über 
a)  den Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes 
b) den Rechnungsprüfungsbericht 
c) die Entlastung des Bundesvorstandes. 

 2. Die Wahl des Bundesvorstandes, des Parteirates, der SprecherInnen, des Bundesschiedsgerichtes 
und zweier RechnungsprüferInnen. 

 3. Die Beschlussfassung über den Grundkonsens, die Bundesprogramme, die Satzung, die Ge-
schäftsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Beitragsordnung und die Kassenordnung. 

 4. Die Aufteilung des Beitrags- und nichtgebundenen Spendenaufkommens sowie des Bundesan-
teils der staatlichen Teilfinanzierung zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverband. 

 5. Die Beschlussfassung über die ihr ordnungsgemäß vorgelegten Anträge und die Zulassung von 
Dringlichkeitsanträgen. 

 6. Die Bestätigung des/der vom Bundesvorstand angestellten Geschäftsführers/in. 
 7. Die Beschlussfassung über die Auflösung der Partei oder die Verschmelzung mit einer anderen 

Partei. 
 8. Die Beschlussfassung über die Auflösung von Landesverbänden bei schwerwiegenden Ver-

stößen gegen Grundkonsens und Satzung der Organisation mit Zweidrittelmehrheit. 

(4)  Eine Abstimmung unter Frauen (Frauenvotum) wird auf Antrag von mindestens 10 stimmberechtig-
ten Frauen vor der regulären Abstimmung durchgeführt. 

 Die Mehrheit der Frauen einer Bundesversammlung hat ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. 
Eine von den Frauen abgelehnte Vorlage kann erst auf der nächsten Bundesversammlung erneut 
eingebracht bzw. von der Versammlung mehrheitlich an den Länderrat bzw. Frauenrat über wiesen 
werden. Das Vetorecht kann je Beschlussvorlage nur einmal wahrgenommen werden. 

(5)  Eine außerordentliche Bundesversammlung ist einzuberufen 
1. auf Beschluss der ordentlichen Bundesversammlung 
2. auf mit 2/3 Mehrheit gefassten Beschluss des Parteirates 

 3. auf mit 2/3 Mehrheit gefassten Beschluss des Bundesvorstandes 
 4. auf Antrag eines Zehntels der Mitglieder der Bundespartei oder eines Zehntels der Kreisverbände 
 5. auf Antrag von mindestens drei Landesverbänden. 

(6)  Anträge, die auf der Bundesversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens 6 Wochen 
vor der Bundesversammlung dem Bundesvorstand vorliegen. Spätestens 4 Wochen (Poststempel) 
vor der Bundesversammlung sollten die Anträge an die Kreisverbände verschickt werden. 
Antragsberechtigt sind die Orts- und Kreisverbände, die Landesversammlungen bzw. 
Landesdelegiertenkonferenzen, der Länderrat, der Ost-Länderrat, der Frauenrat, der 
Bundesfinanzrat, der Parteirat, die GRÜNE JUGEND Bundesverband, die Bundesarbeitsgruppen, der 
Bundesvorstand, die Landesvorstände, die Antragskommission im Rahmen ihrer Aufgaben, die 
allgemeinen Parteiausschüsse gem. § 13 Parteiengesetz auf Landesebene (Landesausschüsse etc.) 
sowie 20 Mitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag stellen. Dringlichkeitsanträge im Laufe der 
Bundesversammlung sind möglich, wenn ihre Behandlung von der Mehrheit der Delegierten nicht 
abgelehnt wird. (7)  Die inhaltliche Zuordnung der Anträge im Rahmen eines Tagesordnungsentwurfs übernimmt im 
Vorfeld der BDK die Antragskommission. Sie setzt sich zusammen aus der/dem politischen Ge-
schäftsführerIn, einem Mitglied des Parteirates, einem weiteren Mitglied des Bundesvorstandes so-
wie zwei extra gewählten Mitgliedern des Länderrates. 

 Die Antragskommission bereitet die Behandlung eines oder mehrerer Tagesordnungspunkte in Zu-
sammenarbeit mit den AntragstellerInnen vor. Sie kann der Bundesversammlung Empfehlungen zum 
Abstimmungsverfahren von Anträgen geben. Ihre Empfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
Bundesversammlung. Über ihre Empfehlungen wird zuerst abgestimmt. Empfehlungen der Kommis-
sion sind nur zum Verfahren, nicht aber bezüglich der Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu-
lässig. 
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(8)  Beschlüsse und Wahlergebnisse der Bundesversammlung sind zu protokollieren und von dem/der 
ProtokollführerIn zu unterzeichnen. Das Protokoll wird den Mitgliedern des Präsidiums der Bundes-
versammlung sofort nach Erstellung zur Prüfung übersandt. Wenn vier Wochen nach Übersendung 
vonseiten der Präsidiumsmitglieder kein Einspruch erfolgt, gilt das Protokoll als angenommen. 

(9)  Die Bundesversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese gilt für die folgenden Bundesver-
sammlungen fort, soweit sie nicht geändert wird. 

 Die Bundesversammlung ist mitgliederöffentlich. 

 

§ 12  LÄNDERRAT 

(1) Der Länderrat ist das oberste beschlussfassende Gremium zwischen den Bundesversammlungen; er 
beschließt über die Richtlinien der Politik zwischen den Bundesversammlungen. Ferner befasst er 
sich mit allen Angelegenheiten, die die Bundesversammlung an ihn delegiert.  

(2) Dem Länderrat gehören an: 
1. die Mitglieder des Parteirates;  
2. je zwei Delegierte pro Landesverband, davon ein Mitglied des Landesvorstands (Grundmandat). 

Danach gilt ein Schlüssel 1000 : 1. Das heißt, bis mehr als 2000 Mitglieder entsenden die Lan-
desverbände 2 Delegierte, ab 3000 Mitgliedern entsenden sie 3 Delegierte, ab 4000 Mitgliedern 
4 Delegierte, ab 5000 Mitgliedern 5 Delegierte, ab 6000 Mitgliedern 6 Delegierte, ab 7000 Mit-
gliedern 7 Delegierte, ab 8000 Mitgliedern 8 Delegierte, ab 9000 Mitgliedern 9 Delegierte, ab 
10000 Mitgliedern 10 Delegierte, usw. 

3. die beiden SprecherInnen und der/die parlamentarische GeschäftsführerIn der Bundestagsfrakti-
on, soweit sie nicht bereits Mitglied des Parteirates sind; 

4. zwei Mitglieder der Gruppe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Europaparlament; 
5. zwei Mitglieder der GRÜNEN JUGEND Bundesverband; 
6. je einE SprecherIn der 5 Fachbereiche der Partei. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Länderrats beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Die entsen-
denden Gremien haben die Mindestquotierung sicherzustellen. Von den Mitgliedern der Bundes-
tagsfraktion und der Gruppe im Europaparlament soll je ein Mitglied aus Ostdeutschland sein.  

(4) Der Länderrat tagt in der Regel zweimal jährlich. Er wird vom Bundesvorstand mit einer Ladungsfrist 
von mindestens vier Wochen einberufen. Zu einer weiteren Sitzung tritt der Länderrat zusammen, 
wenn ein Fünftel seiner Mitglieder oder der Bundesvorstand dies verlangen.  

(5)  Die ostdeutschen Mitglieder des Länderrates können sich zum Ost-Länderrat treffen; für ihn gilt 
sinngemäß die Geschäftsordnung des Gesamtländerrates. 

(6)  Die Vertreterinnen und Vertreter von vier der ostdeutschen Landesverbände oder die ostdeutschen 
Mitglieder im Länderrat mit 2/3-Mehrheit haben bei Entscheidungen des Länderrates Einspruchs-
recht. Das Veto hat aufschiebende Wirkung bis zum nächsten Länderrat, bzw. bis zur nächsten 
Bundesversammlung, sofern auf ihr das entsprechende Thema behandelt wird. 

(7) Der Länderrat tagt in der Regel öffentlich; er kann die Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit aus-
schließen. 

(8) Der Länderrat gibt sich eine Geschäftsordnung.  

 

§ 13 FRAUENRAT 

(1)  Der Frauenrat beschließt über die Richtlinien der Frauenpolitik der Partei zwischen den Bundesver-
sammlungen. Er koordiniert die Arbeit zwischen den Gremien der Bundespartei, den Fraktionen und 
den Landesverbänden. Er entwickelt und plant gemeinsame politische Initiativen. Er berät den Bun-
desvorstand und befasst sich mit Angelegenheiten, die die Bundesversammlung an ihn delegiert. 
Der Frauenrat kontrolliert die Einhaltung und Umsetzung des Bundesfrauenstatuts. 

(2)  Dem Frauenrat gehören an: 
1. die weiblichen Mitglieder des Bundesvorstandes; 
2. je zwei weibliche Delegierte der Landesverbände, von denen eine von der LAG Frauen vorzu-

schlagen ist. Landesverbände mit mehr als 4.000 Mitgliedern entsenden eine weitere weibliche 
Delegierte, Landesverbände mit mehr als 8.000 Mitgliedern zwei weitere weibliche Delegierte. 
Gegen das Votum der Frauen einer Landesversammlung kann keine Frau in den Frauenrat ge-
wählt werden; 
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3. zwei weibliche Mitglieder der Bundestagsfraktion und zwei weibliche Mitglieder der Gruppe von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Europaparlament, die von der Fraktion bzw. der Gruppe entsandt 
werden;  

4. je zwei Delegierte der Bundesarbeitsgemeinschaften Frauenpolitik und Lesbenpolitik, die von den 
BAGen bestimmt werden; 

5. zwei weibliche Mitglieder der GRÜNEN JUGEND Bundesverband 
6. die Bundesfrauenreferentin, die Landesfrauenreferentinnen sowie eine Frauenreferentin der 

Bundestagsfraktion mit beratender Stimme. 

(3) Alle Mitglieder des Frauenrates müssen Mitglieder der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sein. 

(4)  Die Amtszeit der Mitglieder im Frauenrat beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. 

(5)  Der Frauenrat tagt mindestens zweimal jährlich. Er wird vom Bundesvorstand einberufen. Zu weite-
ren Sitzungen tritt der Frauenrat zusammen, wenn ein Fünftel der Mitglieder oder der Bundesvor-
stand dies verlangen. 

(6)  Der Frauenrat tagt in der Regel frauenöffentlich; er kann die Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit 
ausschließen. 

(7)  Der Frauenrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

§ 14  BUNDESVORSTAND 

(1) Der Bundesvorstand vertritt die Bundespartei nach innen und außen. Er führt deren Geschäfte auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane.  

(2) Dem Bundesvorstand gehören sechs Mitglieder an:  
 1. zwei gleichberechtigte Vorsitzende, davon mindestens eine Frau 
 2. der/die politische GeschäftsführerIn 
 3. der/die BundesschatzmeisterIn 
 4. zwei weitere Mitglieder. 
 Der Bundesvorstand vertritt die Bundespartei gem. § 26 (2) BGB. Dem Bundesvorstand gehören 

mindestens zur Hälfte Frauen an. Die Bundesversammlung wählt ein Mitglied des Bundesvorstandes 
zur frauenpolitischen Sprecherin. 

(3) Die Mitglieder des Bundesvorstands werden von der Bundesversammlung in geheimer Wahl für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Alle Mitglieder des Bundesvorstands wer-
den auf derselben Bundesversammlung gewählt. Ist eine Nachwahl erforderlich, erfolgt diese nur für 
den Rest der laufenden Amtszeit. Die Mitglieder des Bundesvorstandes führen bis zur Neuwahl des 
Bundesvorstandes die Geschäfte kommissarisch weiter. 

(4) Mitglieder des Bundesvorstands dürfen nicht Mitglieder des Bundestages oder der Bundesregierung, 
eines Landtages oder einer Landesregierung, des Europaparlamentes oder der Europäischen Kom-
mission sein.  

(5) Die Vorsitzenden und der/die politische GeschäftsführerIn werden mit der Wahl in den Bundesvor-
stand zugleich zu Mitgliedern des Parteirates gewählt. Die Mitglieder des Bundesvorstandes können 
von der Bundesversammlung insgesamt oder einzeln mit absoluter Mehrheit abgewählt werden, je-
doch nicht aufgrund eines Dringlichkeitsantrags. 

(6) Der Bundesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und eine Entschädigungsordnung, die der 
Zustimmung eines weiteren Parteiorgans bedürfen. 

(7) Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die in einem beruflichen oder finanziellen Abhängig-
keitsverhältnis zur Bundespartei stehen, können kein Bundesvorstandsamt bekleiden; Regelungen 
zur finanziellen Absicherung des Bundesvorstandes bleiben davon unberührt. 

(8) Mitglieder des Bundesvorstandes müssen von ihnen ausgeübte bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten 
in Aufsichtsräten, Verbänden und Vereinen oder von ihnen abgeschlossene Beraterverträge gegen-
über der Bundesversammlung offen legen. 
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§ 15 PARTEIRAT 

(1)  Der Parteirat berät den Bundesvorstand, koordiniert die Arbeit zwischen den Gremien der Bundes-
partei, den Fraktionen, Regierungsmitgliedern und den Landesverbänden zwischen den Sitzungen 
des Länderrates und entwickelt und plant gemeinsame politische Initiativen. Zur Ausführung seiner 
Aufgaben kann der Parteirat Beschlüsse fassen. 

(2)  Dem Parteirat gehören neben den Bundesvorsitzenden und dem/der politischen Bundesgeschäfts-
führerIn (vgl. § 14 (2)) weitere Mitglieder bis zu einer Gesamtzahl von 16 Mitgliedern an, die von 
der Bundesversammlung gewählt werden. 
Dem Parteirat gehören mindestens zur Hälfte Frauen an. 
Der Länderrat kann im Rahmen des nach dem Parteiengesetz Zulässigen weitere Mitglieder mit nur 
beratender Stimme benennen. 

(3)  Die Amtszeit der Mitglieder des Parteirats beträgt 2 Jahre; Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 
des Parteirats werden auf derselben Bundesversammlung gewählt. Ist eine Nachwahl erforderlich, 
erfolgt diese nur für den Rest der laufenden Amtszeit Die Amtszeit der Mitglieder qua Amt erlischt 
mit diesem Amt. Die gewählten Mitglieder des Parteirats können von der Bundesversammlung ins-
gesamt oder einzeln mit absoluter Mehrheit abgewählt werden, jedoch nicht aufgrund eines Dring-
lichkeitsantrages.  

(4) Der Parteirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Bestätigung durch den Länderrat bedarf. Der 
Bundesvorstand hat das Recht, ein Zusammentreten des Parteirats zu verlangen. Der Parteirat kann 
mit Mehrheit die Mitgliederöffentlichkeit ausschließen.  

(5) Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die in einem beruflichen oder finanziellen Abhängig-
keitsverhältnis zur Bundespartei stehen, können nicht für den Parteirat kandidieren. Regelungen zur 
finanziellen Absicherung des Bundesvorstandes bleiben davon unberührt. 

(6) Mitglieder des Parteirates müssen von ihnen ausgeübte bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten in Auf-
sichtsräten, Verbänden und Vereinen oder von ihnen abgeschlossene Beraterverträge gegenüber der 
Bundesversammlung offen legen. 

 

§ 16  DER BUNDESFINANZRAT 

(1) Der Bundesfinanzrat berät die Partei in allen Finanzfragen. Insbesondere ist er zuständig für: 
1. die Beratung und vorläufige Inkraftsetzung des Bundeshaushaltes bis zur nächsten Bundes-

versammlung und die Budgetkontrolle; 
2. die Vorbereitung und Vereinbarungen zur Aufteilung der Finanzmittel zwischen Bundes- und 

Landesverbänden und zur Erhebung von Umlagen an den Bundesverband für die Bundes-
versammlung; 

3. die Beschlussfassung über sämtliche Fragen hinsichtlich der Sonderbeiträge auf Grundlage der 
Bundesversammlungsbeschlüsse und in Zusammenarbeit mit der Bundesdiätenkommission; 

4. die Entscheidung über die Vergabe von Finanzmitteln aus Finanzausgleichsfonds; 
5. die Entscheidung über Anträge und Gegenstände, die von anderen Gremien an ihn verwiesen 

werden. 
6. die Beratung des Haushaltes der GRÜNEN JUGEND Bundesverband 
Weiteres regelt die Beitrags- und Kassenordnung des Bundesverbandes. 

(2) Der Bundesfinanzrat setzt sich zusammen aus 
1. dem/der BundesschatzmeisterIn, 
2. den gewählten LandesschatzmeisterInnen oder einem sonstigen Landesvorstandsmitglied je 

Landesverband und  
3. einem/einer BasisvertreterIn je Landesverband.  
4. dem/der BundesschatzmeisterIn der GRÜNEN JUGEND Bundesverband oder einem sonstigen 

Bundesvorstandsmitglied 
Die Wahl der Mitglieder aus den Landesverbänden sowie ihrer StellvertreterInnen regeln die Landes-
satzungen. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder aus den Landesverbänden beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist möglich. Die 
Amtszeit der Mitglieder aus den Landesvorständen endet spätestens mit dem Ausscheiden aus dem 
Landesvorstand. 

(4)= Der Bundesfinanzrat tritt in der Regel vierteljährlich zusammen. Auf Antrag des/der Bundes-
schatzmeisterIn oder eines Fünftels der Mitglieder des Bundesfinanzrates= ist eine außerordentliche 
Sitzung des Bundesfinanzrates einzuberufen.  
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(5) Der Bundesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Der Bundesfinanzrat ist durch eigenen Beschluss mit einfacher Mehrheit antragsberechtigt gegen-
über der Bundesversammlung und dem Länderrat. 

(7) Der Bundesfinanzrat tagt in der Regel parteiöffentlich. Er kann die Öffentlichkeit mit einfacher 
Mehrheit ausschließen. 

(8) Der Bundesfinanzrat hat das Recht, zu allen finanzwirksamen Anträgen an die Bundesversammlung 
Stellung zu nehmen. Zu diesem Zweck tagt er in der Regel am Rande der Bundesversammlung. 

 

§ 17 GRÜNE JUGEND BUNDESVERBAND 

(1) Die GRÜNE JUGEND Bundesverband ist die politische Jugendorganisation von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Sie ist als Vereinigung der Partei ein Zusammenschluss mit der Zielsetzung, sich in ihrem 
Wirkungskreis für den Grundkonsens der Partei einzusetzen sowie die besonderen Interessen der 
GRÜNEN JUGEND in den Organen der Partei zu vertreten, um an der politischen Willensbildung 
mitzuwirken. 

(2) Die GRÜNE JUGEND Bundesverband hat entsprechend den Gebietsverbänden der Partei (§ 9) Pro-
gramm-, Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie. Sie erkennt Grundsätze und Ziele der Bundes-
partei an, Programm und Satzung dürfen dem Grundkonsens der Bundespartei nicht widersprechen. 

(3) Die GRÜNE JUGEND Bundesverband hat das Recht, Anträge an die Organe der Bundespartei zu 
stellen. VertreterInnen der GRÜNEN JUGEND Bundesverband in Organen der Partei müssen Mit-
glieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sein. 

 

§18 SCHIEDSGERICHTE 

(1)  Beim Bundesverband und bei den Landesverbänden bestehen Schiedsgerichte. Auf der Ebene der 
Kreisverbände können Kreisschiedsgerichte gebildet werden. Die Aufgabe der Schiedsgerichte ist: 

 1. Streitigkeiten zwischen Parteimitgliedern oder zwischen Parteiorganen oder zwischen Parteimit-
gliedern und Parteiorganen oder zwischen Parteiorganen und den Organen der Vereinigungen 
zu schlichten oder zu entscheiden, soweit dadurch Parteiinteressen berührt werden. 

 2. Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände, Parteiorgane, Organe der Vereinigungen oder 
gegen einzelne Mitglieder auszusprechen. 

(2)  Mitglieder des Vorstandes einer Parteigliederung oder Parteimitglieder, die in einem beruflichen 
oder finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zur Partei stehen, können nicht SchiedsrichterInnen sein. 
Alle Mitglieder der Schiedsgerichte sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie können 
nicht abgewählt werden. 

(3)  Das Bundesschiedsgericht entscheidet grundsätzlich in der Besetzung mit einem/einer Vorsitzenden 
und vier BeisitzerInnen. Der/die Vorsitzende und die zwei BeisitzerInnen sowie zwei StellvertreterIn-
nen werden von der Bundesversammlung für zwei Jahre gewählt. Je eineN weitereN BeisitzerIn be-
nennen von Fall zu Fall die streitenden Parteien. EineR der gewählten BeisitzerInnen wird von der 
Bundesversammlung zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden benannt. Die Durchführung des 
Schiedsverfahrens regelt die Bundesschiedsordnung. 

(4)  Das Bundesschiedsgericht entscheidet über 
 1. Beschwerden gegen Entscheidungen der Landesschiedsgerichte; 
 2. Auseinandersetzungen zwischen dem Bundesverband und Gebietsverbänden, zwischen Bundes-

verband und Vereinigungen, zwischen Landesverbänden, zwischen Gebietsverbänden, die nicht 
demselben Landesverband angehören, sowie zwischen Organen der genannten Verbände; 

 3. Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen der Bundesorgane; 
 4. die Bestimmung eines Landesschiedsgerichts im Einzelfall, wenn das an sich zuständige Landes-

schiedsgericht nicht ordnungsgemäß besetzt ist. 

(5)  Die Landesschiedsgerichte entscheiden über 
 1. Beschwerden gegen Entscheidungen der Kreisschiedsgerichte; 
 2. Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Bundesvorstands, Ordnungsmaßnahmen gegen 

Organe der Landesverbände und deren Mitglieder sowie die Auflösung von Kreis- bzw. Ortsver-
bänden; 

 3. in allen Fällen, in denen weder eine Zuständigkeit des Bundesschiedsgerichts noch eine Zustän-
digkeit der Kreisschiedsgerichte gegeben ist bzw. diese nicht ordnungsgemäß besetzt sind. 
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 Für Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Bundesvorstands ist das für den Wohnsitz des 
Mitglieds zuständige Landesschiedsgericht zuständig. 

 

§19  ORDNUNGSMASSNAHMEN 

(1)  Ordnungsmaßnahmen werden grundsätzlich von den zuständigen Schiedsgerichten ausgesprochen. 

(2) Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung oder den Grundkonsens verstößt oder in anderer Weise 
das Ansehen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in einem Maße beeinträchtigt, das einen Ausschluss 
noch nicht rechtfertigt, können verhängt werden: 

 1. Verwarnung; 
 2. Enthebung von einem Parteiamt bzw. Aberkennung der Ämterfähigkeit bis zur Höchstdauer von 

2 Jahren; 
 3. Das zeitweilige Ruhen der Mitgliedsrechte bis zu 2 Jahren. 

(3)  Ein Mitglied, das vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verstößt und der Partei damit schweren Schaden zufügt, kann ausge-
schlossen werden. 

(4)  In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Bundes-
vorstand oder der für das Mitglied zuständige Landesvorstand ein Mitglied von der Ausübung seiner 
Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand hat in diesem Fall 
gleichzeitig ein Parteiausschlussverfahren beim zuständigen Schiedsgericht einzuleiten. Wird die 
Maßnahme nicht innerhalb von drei Monaten vom zuständigen Schiedsgericht bestätigt, so tritt sie 
mit Ablauf dieser Frist außer Kraft. 

 Gegenüber einem Mitglied des Bundesvorstandes kann die Maßnahme nur vom Länderrat ausge-
sprochen werden. 

(5)  Gegen Gebietsverbände, Organe oder Organe der Vereinigungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
die Bestimmungen der Satzung missachten, insbesondere auch Beschlüsse übergeordneter Parteior-
gane nicht durchführen oder sich weigern, begründete Beschwerden aufzugreifen und an ein 
Schiedsgericht heranzutragen, oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN handeln, können verhängt werden: 

 1. Ein Verweis, ggf. verbunden mit der Auflage, eine bestimmte Maßnahme innerhalb der gesetz-
ten Frist zu treffen; 

 2. die Amtsenthebung von Vorständen oder einzelner Mitglieder derselben; in diesem Fall kann das 
Schiedsgericht auf Vorschlag des Bundes- oder des Landesvorstands ein oder mehrere Parteimit-
glieder mit der kommissarischen Wahrnehmung der Vorstandsgeschäfte bis zur unverzüglichen 
satzungsgemäß einzuleitenden Neuwahl des Vorstands beauftragen; 

 3. die Auflösung des Gebietsverbandes, wenn der Vorstand der nächsthöheren Verbandsstufe es 
beantragt. 

 

 

Verfahrensvorschriften 
 
§20 BESCHLUSSFÄHIGKEIT DER ORGANE 

(1)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

(2) Der Parteirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

(3)  Bundesversammlungen sind beschlussfähig, wenn und solange mehr als ein Drittel der stimmberech-
tigten Delegierten anwesend sind.  

(4) Der Länderrat ist beschlussfähig, wenn und solange die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

(5) Der Frauenrat ist beschlussfähig, wenn und solange die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

(6) Der Bundesfinanzrat ist beschlussfähig wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
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§ 21 WAHLVERFAHREN 

(1) Die Wahlen der Vorstandsmitglieder, der WahlbewerberInnen und der VertreterInnen zu Vertreter-
versammlungen sind geheim. Bei den übrigen Wahlen kann offen abgestimmt werden, wenn sich 
auf Befragen kein Widerspruch erhebt. 

(2) In den Vorstand ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei 
einem erforderlichen zweiten Wahlgang gilt als gewählt, wer die Mehrheit aller Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt, bei neuer Gleichheit entscheidet das Los. 

(3) Wahlen in gleiche Ämter können in einem Wahlgang erledigt werden. Zur besseren Vertretung von 
Minderheiten kann dabei das Stimmrecht so geregelt werden, dass die Stimmzahl auf zwei Drittel 
der in einem Wahlgang zu wählenden BewerberInnen beschränkt wird; bei einem derartigen Wahl-
verfahren ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 

 

§ 22 SATZUNG 

(1)  Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten der 
satzungsändernden Bundesversammlung erforderlich. Für Satzungsänderungen gilt eine Beschluss-
fähigkeit von 50 % der Stimmberechtigten. Vor der Beschlussfassung über satzungsändernde An-
träge muss die Beschlussfähigkeit der Bundesversammlung festgestellt werden. Die Tagesordnung 
muss den Zeitpunkt für Satzungsänderungen festlegen. Satzungsändernde Anträge können nicht 
Gegenstand eines Dringlichkeitsantrages sein. 

(3) Änderungen der Satzung nach dieser Vorschrift treten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in Kraft, 
soweit nichts anderes beschlossen wird. 

 

§ 23 URABSTIMMUNG 

(1) Über alle Fragen der Politik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, insbesondere auch der Programme, des 
Grundkonsenses und der Satzung, kann urabgestimmt werden. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(2) Die Urabstimmung findet statt auf Antrag 
 1. von fünf von Hundert der Mitglieder oder 
 2.  von einem Zehntel der Kreisverbände oder 
 3.  von drei Landesverbänden oder 
 4.  des Länderrates oder 
 5.  der Bundesversammlung oder 
 6.  des Frauenrates 

Die AntragstellerInnen legen durch die Antragsschrift den Inhalt der Urabstimmung fest. 

(3) Der/die Bundesgeschäftsführer/in ist für die Durchführung der Urabstimmung verantwortlich. Das 
Nähere wird in Ausführungsbestimmungen geregelt, die der Länderrat erlässt. 

(4) Die Kosten der Urabstimmung trägt die Bundespartei. 

(5) Der/die Bundesgeschäftsführer/in übernimmt für Urabstimmungsinitiativen die Aufgabe, im Rah-
men der regelmäßigen Verteiler der Partei die Mitglieder zu informieren. 

(6) Ein einmal urabgestimmter Inhalt kann erst nach Ablauf von 2 Jahren erneut Gegenstand eines Ur-
abstimmungsverfahrens sein. 

 

§ 24 AUFLÖSUNG 

Über die Auflösung oder die Verschmelzung der Partei entscheidet die Bundesversammlung mit zwei 
Drittel Mehrheit. Dieser Beschluss bedarf der Bestätigung durch eine Urabstimmung der Mitglieder. So-
fern die Bundesversammlung nicht anders beschließt, wird das Vermögen anerkannten Wohlfahrtsver-
bänden überwiesen.  

 

§ 25 ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Bis zum Abschluss der Kreisreform in allen ostdeutschen Landesverbänden bleiben von den 750 Delegier-
tensitzen 150 für die ostdeutschen Landesverbände einschließlich der 11 Ostberliner Bezirke reserviert. 
Sie werden auf die ostdeutschen Landesverbände und die Ostberliner Bezirke entsprechend ihrer Mit-
gliedszahlen unterteilt. Die übrigen 600 Plätze werden auf die westdeutschen und Westberliner Kreis-, 
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bzw. Bezirksverbände nach der Formel: Anzahl der Mitglieder KV x 600 dividiert durch westdeutsche 
Mitglieder und Westberliner Mitglieder des Bundesverbands. Nach Abschluss der Kreisreform werden die 
150 ostdeutschen Plätze nach folgendem Modus errechnet: Mitglieder des KV x 150, dividiert durch 
ostdeutsche und Ostberliner Mitglieder des Bundesverbandes. Diese Bestimmung erlischt automatisch am 
31.12.2008 falls die Partei nicht mit satzungsändernder Mehrheit die Bestimmung vorher abschafft, oder 
mit erneuter Fristsetzung verlängert oder ändert. 

 

§ 26 FRAUENSTATUT 

Das Frauenstatut ist Bestandteil der Satzung 

 

§ 27 SCHLUSSBESTIMMUNG 

(1) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Beschlussfassung hierüber in Kraft. 

(2) Alle am 17.1.1993 beschlossenen Satzungsänderungen treten nur dann in Kraft, wenn die Urab-
stimmungen beider Vertragspartner erfolgreich abschlossen sind. 


